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Zwangsgutscheine können bald aus-
gezahlt werden

So bekommen Verbraucher:innen doch noch ihr Geld zurück

Wer vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie Veranstaltungstickets 
gekauft hatte, erhielt für die ausgefallenen Events häufig lediglich einen 
Gutschein statt der gewünschten Rückerstattung. Viele Verbraucher:innen 
ärgerten sich über die gesetzliche Neuregelung, die dazu gedacht war, die 
von der Krise gebeutelten Unternehmen über Wasser zu halten. „Durch die
Zwangsgutscheine mussten Verbraucher:innen den Unternehmen einen 
zinslosen Kredit gewähren, auch wenn sie selbst in finanziellen 
Schwieirgkeiten waren”, sagt Diana Meschke, Leiterin der Beratungsstelle 
Köln der Verbraucherzentrale NRW. „Wenn das Unternehmen Insolvenz 
anmelden müsste, tragen die Verbraucher:innen das volle Risiko.“ Die gute
Nachricht: Wer den Gutschein bis zum 31.12.2021 noch nicht eingelöst 
hat, kann sich den Betrag zu Beginn des neuen Jahres auszahlen lassen. 
Wie das geht und wen es betrifft, erklärt die Beratungsstelle Köln der Ver-
braucherzentrale NRW.

 Zeitpunkt des Ticketkaufs ist entscheidend
Die Gutscheinlösung gilt rückwirkend für Freizeitveranstaltungen und 
Freizeiteinrichtungen, für die vor dem 8. März 2020 Tickets gekauft 
worden sind. Der Veranstaltungstermin ist unerheblich. Betroffen sind 
Tickets für Konzerte, Festivals, Theatervorstellungen, Lesungen, Film-
vorführungen oder Sportwettkämpfe. Aber auch Eintrittskarten für Mu-
seen, Freizeitparks, Schwimmbäder sowie Abos für Sportstudios oder 
Dauerkarten für Stadien zählen dazu. Ist eine solche Veranstaltung 
ausgefallen, konnte der Veranstalter anstelle der Erstattung einen Gut-
schein ausstellen. Wichtig: Für Karten, die nach dem 8. März gekauft 
worden sind, gilt die Regelung nicht. Verbraucher:innen müssen in die-
sen Fällen weder einen Gutschein noch einen Ersatztermin akzeptie-
ren, sondern können sich nach Ansicht der Verbraucherzentrale NRW 
den Ticketpreis erstatten lassen.  

 Verwendung des Gutscheins
Der Gutschein kann beim jeweiligen Veranstalter
für dessen Angebote genutzt werden, um sich
eine Karte für eine andere Veranstaltung zu kau-
fen. Ist der Betrag auf dem Gutschein höher als
die Kosten für die gewählte Ersatzveranstaltung,
wird die Differenz erneut gutgeschrieben. Ver-
braucher:innen sollten darauf achten, dass der
Betrag angepasst oder ein neuer Gutschein aus-

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V.

Verbraucherzentrale  

Nordrhein-Westfalen e. V.  

Köln  

Frankenwerft 35

50667 Köln

Tel.: (0221) 846 188-88

Fax: (0221) 846 188-33

koeln.quartier@verbraucherzentrale.nrw  

www.verbraucherzentrale.nrw  

mailto:presse@verbraucherzentrale.nrw


gestellt wird. Ist die neue Veranstaltung teurer als die ursprüngliche, 
muss entsprechend zugezahlt werden.

 Erstattung ab 1. Januar 2022
Wer den Gutschein bis Ende des Jahres nicht eingelöst hat, kann ab 
dem 01.01.2022 die Auszahlung des Betrages verlangen. Sollte man 
das nicht wollen, kann der Gutschein auch weiterhin zur Zahlung von 
Tickets eingesetzt werden. Grundsätzlich gilt: Die Rückzahlungsan-
sprüche aus abgesagten Veranstaltungen verjähren innerhalb von drei 
Jahren. Bei Events, die in 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt
wurden, können Ansprüche also bis zum 31.12.2023 geltend gemacht 
werden. Bei Veranstaltungen, die in 2021 nicht stattfinden werden, läuft
die Verjährungsfrist noch bis zum 31.12.2024.

Weiterführende Infos und Links:

Weitere Informationen zu abgesagten Veranstaltungen aufgrund der 
Corona-Pandemie gibt es auf der Homepage der Verbraucherzentrale 
NRW unter: 

www.verbraucherzentrale.de/node/45416
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https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/wenn-veranstaltungen-wegen-corona-abgesagt-werden-ihre-rechte-45416
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